
 
 
 
 
FB POLITIK- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN 
OTTO-SUHR-INSTITUT FÜR POLITIKWISSENSCHAFT 
 
 
 

ANMELDUNG ZUM STUDIENABSCHLUSS (BACHELOR) 
 
Gem. § 5 BPO vom 5. Juni 2013  
 
  im WiSe        im SoSe     
 
 
Ich melde mich hiermit zum Studienabschluss im Bachelorstudiengang an.  

 
BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN UND LESBAR AUSFÜLLEN! 
 
Name:      Vorname:      _____ 

Geburtsdatum: _____________ Geburtsort:   __      Geburtsland:   ______       

Straße:       PLZ:   ____ Ort:       

E-Mail:       ___ Tel.:       

 

Anzahl der Fachsemester:     Matr.-Nr.:    
 
 
Datum:      Unterschrift:       
 
Hiermit erkläre ich, dass ich nicht an einer anderen Hochschule im gleichen Studiengang, im gleichen Fach 
oder in einem Modul, welches einem der im Bachelorstudiengang Sciences-Sociales studierten 
Pflichtmodule vergleichbar ist, Leistungsnachweise endgültig nicht erbracht oder Prüfungsleistungen endgültig 
nicht bestanden habe oder mich in einem schwebenden Prüfungsverfahren befinde. 
 
Nach Ablauf von drei Jahren wird Ihre Prüfungsakte gelöscht bzw. vernichtet.  
Bei Interesse kann diese zuvor im Prüfungsbüro abgeholt werden.  
 
 

ERFORDERLICHE UNTERLAGEN:  
 
1. Nachweise über die bestanden Prüfungsleistungen  

(Ausdruck Noten- und Punktekonto aus Campus Management, ggf. Anerkennungsbescheide in Kopie)  

 

 
 



 

 
 

FACHLICHE ZULASSUNGSVORAUSSETZUNGEN (GEM. § 5 BPO): 
(i.V.m.d. Anmeld. zur Bachelorarbeit) 
 

Allgemeine Berufsvorbereitung 

 Praktikum inkl. Kolloquium (10 LP) 

  Berufsfeldorientierung A (5 LP) 

 Berufsfeldorientierung B (5 LP) 

 ABV-Modul II (5LP) 
 
Bachelormodul 

 Bachelorarbeit inklusive Kolloquium (12 LP) Note: 
 
 
 
 
 
Wird vom Prüfungsbüro ausgefüllt 
 

 

Ergebnis der Bachelorarbeit: 
 

Erstgutachterin/-gutachter:  Note:  
 
 

Zweitgutacherin/-gutachter:  Note:  
 
 

Note der Bachelorarbeit:  Note:  
 
 
Maluspunkte 
Im Verlauf des gesamten Studiums wurden ____ Maluspunkte vergeben. 

 
 
 
 
DER STUDIENABSCHLUSS KANN – NICHT - BESCHEINIGT WERDEN. 
 
DATUM / KURZZEICHEN DES SACHBEARBEITERS: 
  
 
 


